
STREIT 1 / 94 

voraussetzungen für die Schaffung eines auch in die­
sem Sinne universellen Rechtes wäre allerdings zu­
nächst die adäquate Beteiligung von Frauen auf allen 
Ebenen der politischen Entscheidungsfindung und 
des Gesetzgebungsprozesses. 

Wie auch der gesellschaftliche Befund in den 
europäischen Staaten zeigt, ist das in den Erklärun­
gen, Rechtsvorschriften und Entscheidungen wie­
derholt hervorgehobene Ziel der Gleichberechtigung 
der Geschlechter noch lange nicht erreicht. Es stellt 
sich daher die Frage, in welcher Form diesem Postulat 
durch europarechtliche Maßnahmen entsprochen 
werden kann. Zur Herstellung der rechtlichen und 
faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern 
erscheint die Schaffung einer grundrechtlichen Ga­
rantie angemessen, die für die hierzu notwendigen 
Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebe­
ne Basis und Impuls darstellen könnte. 

Die EG als hauptsächlich wirtschaftsorientiertes 
Rechtssystem bietet zur Durchsetzung allgemeiner 

in der BRD; Cathmne A. MacKinnon, Für eine ,,neue Gleich­
heit". 

Sabine Gieß 
,,Ist doch nur Spaß ... !" - Nicht mehr. 
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gesellschaftspolitischer Anforderungen (bisher) nicht 
den geeigneten Rahmen. Der ER wäre jedoch gemäß 
der in den Statuten verankerten Ziele und Aufgaben 
dazu berufen, hier Lösungen zu erarbeiten. Er hat 
diese Herausforderung auch schon angenommen: 
Als erster Schritt wurde vom Kommitee zur Gleichstel­
lun?von Frauen und Männern eine Expertinnengrup­
pe9 mit der Erarbeitung eines Vorschlages zu einem 
umfassenden Grundrecht auf Gleichbehandlung von 
Frauen undMännern betraut, das u.U. zur Aufnahme 
in ein ZP zur EMRK in Betracht gezogen wird. Ein 
derartiges Grundrecht würde erstmals den Grundsatz 
der Gleichbehandlung der Geschlechter für alle Un­
terzeichnerstaaten rechtsverbindlich festlegen. Ob 
der von der Arbeitsgruppe erstellte Entwurf von den 
Organen des Europarates angenommen werden 
wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wird dies ein 
Gradmesser dafür sein, ob und wieweit Geschlech­
terdemokratie in dem sich als „demokratisches Ge­
wissen Europas" verstehenden Gremium auch wirk­
lich ernst genommen wird. 

99 Die Autorin dieses Beitrages wurde vom BM f. Frauenange­
legenheiten in diese Arbeitsgruppe entsendet. 

Rechtliche Konsequenzen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in den USA 1 

Kurz vor Ende der Senatsanhörung des für den U.S.Supreme 
Court nominierten Richters Clarence Thomas erfahre ein Repor­
ter, daß Anita Hili, mittlerweile Professorin der Rechrswissen­
schaften, nur im Vorfeld über Jahre zurückliegende sexuelle Be­
lästigungen im Rahmen ihres damaligen Arbeitsverhältnisses in­
terviewt worden war. Das Senatskomitee hatte beschlossen, diese 
Vorwürfe nicht zum Gegenstand der Anhörungen zu machen. Es 
sah sich jedoch durch den öffentlichen Druck gezwungen, Anita 
Hili zur Aussage zu laden. Amerika sah und hörte zwei sich 
widersprechende Zeugenaussagen, widerstreitende Reaktionen 
Außenstehender-eine Schlacht um Wahrheit, Glaubwürdigkeit, 
Wichtigkeit der Anschuldigungen. 

In Deutschland wurden die Vorgänge um Tho­
mas' Nominierung mit einer Mischung aus Interesse 
und Befremden berichtet: Neoamerikanischer Puri­
tanismus der neunziger Jahre, völlig übergeschnappt 
oder Aufarbeiten dringender, lang tabuisierter Pro­
bleme? Obwohl die deutsche Presse die Bedeutung 
anzüglichen Verhaltens am Arbeitsplatz für die ame­
rikanische Öffentlichkeit hinreichend vermittelt hat, 

Der vorliegende Artikel entstand im Rahmen eines For­
schungsaufenthaltes an1 Center of International Srudies der 
Princecon Universiry. Ich danke Professor Helene ilverberg 
für ihre unermüdliche Unterstürz.ungc wilirend dieser Zeit 
sowie Rechtsanwältin Barbara Degen für die hilfreichen Hin­
weise bezüglich der deutschen Rechtslage. 

wurde die rechtliche Tragweite solchen Verhaltens 
nur am Rande gestreift - trotz bekannter deutscher 
Problematik. 2 

I. Rechtsgrundlagen 
Daß sich amerikanische Arbeitnehmerinnen ge­

gen „Sexual Harassment" anders wehren können als 
deutsche, ist allgemein bekannt. Doch die für euro­
päische Gesetzesvorschläge interessanten Details und 
Erfahrungen können bei Rechtsvergleichen 3 oft nur 
gestreift und oberflächlich dargestellt werden. Das 
amerikanische Recht ist „Case Law", d.h. - auf (eng­
lischem) Gewohnheitsrecht basierendes- durch rich­
terliche Entscheidungen fortentwickeltes „Fall­
Recht"; demgemäß gibt es entgegen kontinentaler 

2 Bspw. LG Berlin, Ure. v. 12.9.1984 - 522- 12/84 ("Berliner 
Gynäkologenprozeß"); OLG Zweibrücken JW 1986, 2960 
("Altersheimfall"); LG Hannover STREIT 1989, 74f.; LG 
Dortmund Urc.v. 3.11.1986, 14 (V) S2/86 unveröffentlicht; 
AG Frankfurc/M., Urc.v.28.4.1989, unveröffentlicht; aus­
führlicher zu diesen Fällen: Gay STREIT 1987, 24ff. 

3 Vgl. bespw. in: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplan, Schrif­
tenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit, Band 260, 1990, S. 418 ff. 
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Erwartung im amerikanischen Recht keine ausdrück­
lich auf Beseitigung sexueller Belästigung am Arbeits­
platz definierten Normen Die Möglichkeit, solche 
Störungen vor Gericht zu rügen, beruht auf der in 
richterlicher Rechtsfindung geschaffenen Abhilfe ge­
gen „Sexual Harassmenr". Sexuelle Diskriminierung 
am Arbeitsplatz wird als besondere Form der Diskri­
minierung von Frauen verstanden. Rechtsgrundla­
gen und Konzeption werden deshalb am besten 
durch einen kurzen Blick auf das amerikanische An­
ridiskriminierungsrechr, Herberge der Klagen gegen 
sexuelle Belästigung, verständlich. 

Die Vereinigten Staaten haben, obwohl hierzu­
lande allgemeinhin mir freiem Markt und Individua­
lismus assoziiert, ein komplexes Antidiskriminie­
rungsrecht, das Einzelpersonen vor Benachteiligung 
durch Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe 
bewahren soll. Kombiniert mit anderen Besonder­
heiten des U.S.Rechts - insbesondere die zivilrecht­
liche Anbindung solcher Bürgerrechte (bspw. durch 
Drittwirkung der für den Arbeitgeber) und streng 
nach Anreizschema konzipierte Sanktionen, - birgt 
das amerikanische Recht gute Voraussetzungen, se­
xuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu bekämpfen. 

Gemäß den Gesetzen des „Case Law" wurde das 
Anridiskriminierungsrechr in über zwei Jahrhunder­
ten in Rechtsprechung gebildet. Die in diesem Zu­
sammenhang entwickelte Dogmatik klassifiziert die 
Differenzierungskriterien als „suspect" oder erlaube. 
Aufgrund von ,,suspect classes" darf eine unterschied­
liche Behandlung von Individuen nur bei besonderer 
Rechrferrigung der Diskriminierung erfolgen. e­
ben der traditionellen „suspecr dass", Rasse und Ab­
stammung, ist heute auch das Geschlecht als eine 
Differenzierungskategorie, die besonderer Rechtfer­
tigung bedarf, anerkannr. 4 Die Einordnung der Kla­
gemöglichkeit wegen sexueller Belästigung in diesen 
Zusammenhang ist deshalb wichtig, weil sie das 
Problem von Anfang an nicht nur als srrafrechrlich 
zu ahndende Rechrsgürerverletzung zwischen Priva­
ten - wie dies zumeist in Deutschland geschieht-, 
sondern als Beschäftigungsproblem, das es tatsäch­
lich ist, benennt. 

Das - mehr oder weniger erfolgreiche, bzw. er­
freuliche richterliche - Ringen um die erwünschte 
formale Gleichheit vor dem amerikanischen Traum, 
hat schließlich auch den Gesetzgeber zum Handeln 
veranlaßt: Verschiedene „Civil RightAcrs", Gesetzes­
werke zur Garantie staatsbürgerlicher Rechte, sollen 
besonders schutzbedürfrige Klassen vor sraarlicher 

4 Allerdings ist eine Diskriminierung gegen Frauen nicht nur 
- wie im Falle der Rassenandersbehandlung - unter ,,srricr 
scrutiny", dringendem öffentlichen Interesse [s. Koremarsu 
v. Unired Stares, 323 U.S. 214 (1944)), sondern schon unter 
,,heighrend scrutiniry", wichtigem öffentlichen Interesse [s. 
Craig v. Boren 429 U.S. 190(1976)) gerechtfertigt. 
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und privater Diskriminierung bewahren. Tragweite, 
Inhalt etc. dieser allgemein gehaltenen Gesetze wur­
den und werden wiederum durch richterliches Case 
Law definiert. 

1. Civil Rights Acts 
Titel VII des Civil Rights Act von 1964 verbietet 

dem Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer aufgrund von 
Rasse, Geschlecht, Herkunft oder Religionszugehö­
rigkeit nicht zu beschäftigen, zu enrlassen oder ander­
weitig zu diskriminieren (. .. ).5 Die Aufnahme des 
Geschlechts in den Katalog unerlaubter Diskrimie­
rungskriterien erfolgte erst in letzter Minute durch 
einen Vorschlag aus den Reihen der Abgeordneten. 6 

Die Regelungen des Titel VII gelren für alle öf­
fenrlichen und privaten Arbeitgeber, mit mehr als 15 
Beschäftigten. 7 Die Rechtsfolgen einer Verletzung 
des Titel VII sind vielgestaltig: Aufgrund der ur­
sprünglichen Fassung (Civil Rights Aces von 1964) 
konnte das negative Interesse, evrl. auch unrecht­
mäßig unterlassene Beförderung, Versetzung etc. er­
stritten werden. 8 ach einer 1991 durchgeführten 
Reform (Titel IX des Civil Rights Ace von 1991) 
kann die Frau stets das positive Interesse, Kompen­
sation für psychische und andere imarerielle Schäden 
sowie „punirive damages", einen selbständigen Scha­
densersatz mit Srraffunktion, der sich bis auf die 
dreifache Höhe des an sich zuerkannten Schadenser­
satzes belaufen kann, u.a. verlangen. 9 Sie hat außer­
dem das Recht auf eine Laienbeteiligung, den sog. 
„Jurytrial" - eine Option, die insbesondere dann 
wertvoll ist, wenn die Klägerin hoffen kann, daß 
„Volkes Stimme" für ihr Anliegen ein offeneres Ohr 
haben wird, als Juristen. 

2. Weitere Rechtschutzmöglichkeiten 
Weitere Rechtschutzmöglichkeiten bestehen 

noch im Rahmen nationaler Gesetze, in „Gewerk­
schaftsverträgen" (in ihrer Form deutschen Tarifver­
trägen ähnlichen Regelungswerken) oder in für ein­
zelne Berufsgruppen geltenden Regelungen. IO 

5 Civil RighcsAcrvon 1964, Pub.L. o. 88-352@703, 38 Star. 
241, 255 (1964), 42 U.S.C. @20003-2(a)(1982). 

6 110 Cong. Rec. 2577 - 2584 (1964). 
7 Angestellte in kleineren Firmen können einen Weg über 

landes- oder bundesstaatliche Anridiskriminierungsbüros be­
schreiten. Vgl. Ellen Bravo / Ellen Cassedy, Sexual Harass­
menr, New York u.a. 1992, S.112. 

8 Civil Righcs Acr of 1964 @706 (g}; vgl. im Überblick: Joseph 
M. Pelliccioni, Title VH Liabiliry for Sexual Harassmenr in 
ehe Workplace, Alexandria, Va. 1988, S. l 7f. 

9 Civil Righcs Acr of 199 l, @ 1977 A; im Überblick siehe: 
Margarer E. Johnson , Comment, A Unified Approach ro 
Causarion in Disparate Treatment Cases, 1993, Wis.L.Rev. 
231, 244f. 

10 Z.B.: Title IX des Education Amendments von 1972; persön­
liche Haftbarkeit des Beläscigers unter Section 1983 des Civil 
Righcs Ace; etc .. Einen ausführlichen Überblick gibt: Barbara 
Harvey in: Sroping Sexual Harassment, Detroit 1992, S.68ff. 
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3. Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC) - Richtlinien 
Für die Durchsetzung der in Titel VII des Civil 

Rights Aces von 1964 niedergelegten Ziele sorgt die 
Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC). 11 Sie wurde durch Artikel VII gegründet 
und ist eine Bundesbehörde, die die jeweilige politi­
sche Couleur der Regierung widerspiegelt. In arbeits­
rechtlichen Streitigkeiten gibt die Kommission ihre 
Interpretation der einschlägigen Rechtsmaterie in 
Form von Richtlinien ab. Diese Richtlinien sind 
nicht unmittelbar verpflichtend fur die Gerichte. Der 
U.S. Supreme Court gibt ihre Bedeutung fur die 
Rechtsprechung aber deutlich zu verstehen: ein Ex­
pertenurteil, das die Gerichte prinzipiell als Grund­
lage fur ihre Entscheidungen heranziehen müssen. 12 

4. Beschwerde- und Rechtsweg 
Will eine Frau sich gegen sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz wehren, ist der formale Rechtsweg nicht 
unmittelbar eröffnet: 

Zunächst ist die Frau, obwohl nicht rechtlich 
verpflichtet, so doch gehalten, eine innerbetriebliche 
Beschwerdemöglichkeit in Anspruch zu nehmen, so­
weit der Arbeitgeber eine solche eingerichtet hat. 13 In 
diesem Rahmen werden die Frau und ihr(e) Belästi­
ger befragt und innerbetrieblicheAbhilfemöglichkei­
ten gesucht. Wird dadurch keine zufriedenstellende 
Abhilfe geschaffen, kann die Frau den offiziellen Weg 
mit einer Eingabe an das zuständige EEOC-Büro 
oder eine Civil-Rights-Agency beschreiten. 14 Diese 
Stellen prüfen das Begehren der Frau aufgrund der 
eingegebenen Schrifrstücke, setzen sich mit dem Ar­
beitgeber in Verbindung; etc. Das zuständige EEOC­
Büro kann, wenn es dies im jeweiligen Fall fur not­
wendig oder zweckmäßig erachtet, im Namen der 
Frau Klage erheben. Eine Möglichkeit, die fur die 
Frau viele Vorteile hat, da sie nicht als Einzelperson, 
sondern an ihrer Stelle eine starke Institution streitet, 
die ihr das Prozeßrisiko abnimmt und große Ressour­
cen mobilisiert. Die EEOC macht von dieser Mög­
lichkeit aber nur selten Gebrauch. 15 Führen diese 

11 Siehe dazu: Joseph M. Pellicciotti, Title VII Liability for 
Sexual Harassment in ehe Workplace, Alexandria, Va. 1988, 
S.12. 

12 General Eleccric Co. V. Gilbert, 429 U.S. 125, 141-42 
(1976), quotingSkidmore v. Swieh & Co., 323 U.S. 134, 140 
(1940). 

13 Barbara Harvey, Using ehe Law, in: Camille Colasti / Elissa 
Karg (Hrsg.): Stopping Sexual Harassment. Detroit 1992 
S.65. 

14 Diese Eingabe muß innerhalb von 180 Tagen nach dem 
(letzten) Vorfall erfolgen. Das EEOC Büro hat 180 Tage Zeit 
zu reagieren. 

15 Vgl. Barbara Harvey, Using ehe Law, in: Camille Colasti / 
Elissa Karg (Hrsg.): Stopping Sexual Harassmenr. Detroit 
1992 S.70. 
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informellen Anstrengungen des EEOC auch zu kei­
ner Lösung, hat die Frau das Recht, den formalen 
Rechtsweg zu beschreiten. 

Das Vorgesetztenverhältnis, das Clarence Thomas zur Be­
schreibung pornographischer Filme, anderer sexueller Themen 
und seiner eigenen Potenz ausgenutzt hat oder haben sollen, war 
das des EEOC-Vorsitzenden zu der im Angestelltenverhältnis 
stehenden Anwältin, Anita Hili. 

II. Entwicklung 
Anita HiUs Aussagen, in voller Länge live in amerikanische 

Büros und Wohnzimmer übertragen, sind der Auftakt für eine 
Welle von Berichten vieler Frauen über ihnen zugestoßene sexu­
elle Belästigungen am Arbeitsplatz 16: Die nach den Anhörungen 
in Amerika durchgeführten Statistiken variieren um 50 % der 
Frauen 17

, die von einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 
berichten. 18 Formen und Ausmaß unwiUkommener Aufmerk­
samkeit am Arbeitsplatz gehen von eindeutigen Aufforderungen 
zum Geschlechtsverkehr, Bemerkungen über die Größe ge­
schlechtsspezifischer Körperteile, provokativen Fragen nach dem 
Sexualleben, bis zum Reiben von Penissen an den Körpern der 
Betroffenen und Griffen unter deren Kleidung. 19 

Der Weg der Rechtsprechung zur Klagemöglich­
keit gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz spielt 
auch heute noch in der Argumentation und Weiter­
entwicklung eine wichtige Rolle: 

Diskriminierungsklagen wegen sexueller Belästi­
gung auf der Basis von Titel VII des Civil Rights Aces 
von 1964 wurden von den Gerichten zunächst abge­
wehrt. Sexuelle Annäherungen von Vorgesetzten 
wurden als „Befriedigung eines persönlichen Bedürf­
nisses", nicht als Diskriminierung am Arbeitsplatz 
beurteilr. 20 Die Richter wollten sich nicht in das, was 
sie als die natürliche Ordnung des Arbeitsplatzes 
ansahen, einmischen. Die Klage einer Frau, die 
glaubhaft vorgetragen hatte, daß sie gekündigt wor­
den war, weil sie sexuelle Annäherungen ihres Chefs 
nicht erwidert hatte, wies das Gericht ab. Rechtliche 
Abhilfe sei nicht möglich, ansonsten würden auch 
harmlose Flirts Haftung nach sich ziehen. Nach Da­
furhalten der Gerichte war die Anziehung, die Män­
ner fur Frauen und Frauen fur Männer empfinden 
em natürliches Phänomen menschlichet Sexualität, 

16 Ellen Bravo/ Ellen Cassedy, Sexual Harassment, ew York 
u.a. 1992, S.100. 

17 Von dieser Zahlengewalt überzeugt, wird die Wortwahl im 
folgenden dem Stereotyp des männlichen Belästigers und der 
weiblichen Belästigten folgen. Diese Sprachlösung stellt nicht 
in Abrede, daß auch Frauen Männern, Frauen Frauen und 
Männern Männern unwiUkommene sexuelle Aufmerksam­
keit widmen können. 

18 Für alle: James E. Redeker / Jonathan A. Segal, Prevenring 
Sexual Harassment in ehe Workplace, in: B A Communica­
tions Inc., Sexual Harassmenr. Adressing the ew Realities 
of ehe 1990s. Rockland, MA: 1992, S.19. Ausführliches 
anderes Zahlenmaterial id. S.5f. 

19 Den ausführlichsten Überblick gibt Caeherine MacKinnon, 
Sexual Harassmenr of Working Women, Yale University 
1979. 

20 Corne v. Bausch & Lomb, lnc., 390 F.Supp.161 (D.Ariz. 
1975). 



18 

das unvermeidlich, eine - zumindest subtile - Rolle, 
in den meisten personellen Entscheidungen spielte.21 

1. ,,Quid pro quo" 
1975 klagte eine Frau, der gekündigt worden war, 

weil sie sich geweigert hatte, mit ihrem Vorgesetzten 
Geschlechtsverkehr zu haben, aus Titel VII. 22 Die 
erste Instanz wies die Klage ab, obwohl es die Schil­
derungen der Frau als bewiesen ansah. Titel VII sei 
nicht einschlägig, da die Frau „nicht deshalb diskri­
miniert worden sei, weil sie eine Frau sei, sondern 
weil sie sich geweigert habe, mit ihrem Vorgesetzten 
eine sexuelle Beziehung zu unterhalten". 

Die Berufungsinstanz hob das Urteil auf. Begrün­
dung: Die Klägerin sei überhaupt nur Objekt des 
sexuellen Begehrens ihres Vorgesetzten geworden, 
weil sie eine Frau sei. Damit wurde eine sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz zum ersten Mal als Ge­
schlechtsdiskriminierung im Sinne von Titel VII des 
Civil Rights Aces von 1964 anerkannt. 23 Doch die 
Argumentation blieb nicht unangefochten: Denn 
nach dieser Logik, so der Einwand anderer Gerichte, 
könne jedenfalls der Bisexuelle, der Männer und 
Frauen gleichermaßen belästige, nicht verantwortlich 
gemacht werden. 24 

Trotzdem legte das Urteil den Grundstein für die 
kommende Dogmatik zur Diskriminierung durch 
sexuelle Belästigung: Erlitt eine Frau materielle 
Nachteile im Arbeitsleben 25

, weil sie den Austausch 
sexueller Dienste gegen dienstliche Vorteile, das sog. 
,,quid pro quo", verweigerte, konnte sie nach ständi­
ger Rechtsprechung wegen geschlechtssfezifischer 
Diskriminierung am Arbeitsplatz klagen.2 

Diese rechtliche Handhabe eröffnete die Mög­
lichkeit gegen Vorgesetzte, die ihr Tauschpotential 
für sexuelle Vorteile nutzen wollten, vorzugehen. Ein 
Vorfall genügte. 27 

2. EEOC-Richtlinien 
1980 veröffentlichte das EEOC seine Richtlinie: 

„Sexuelle Belästigung liegt vor bei unerwünschten 
sexuellen Annäherungen, Aufforderung zu sexuellen 

21 Millerv. BankofAmerica, 418 F.Supp. 654 D.C.Cir.1976. 
22 Barnes v. Cascle, 561 F.2d 983 (D.C. Cir. 1977). 
23 Eine Frau, die die sexuellen Annäherungen ihres Vorgesetzten 

zurückgewiesen hatte, wehrte sich vor Gericht gegen dessen 
Schikanen. Williams v. Saxbe, 14 F.Supp.654 (D.D.C. 1976); 
rev'd on other grounds, Williams v. Bell, 587 F.2d 1240 
(D.C.Cir.1978). 

24 Barnez v. Coscle 561 1.2d 938, 990 n.55 (1977). 
25 Ein Erfordernis, das bei der Verknüpfung sexueller Dienste 

mit dienstlichen Vorteilen stets gegeben war. Vgl. Wagner, 
Sexual Harassment, S.22f 

26 Tomkins v. Public Secv. Elec.& Gas Co., 568 F.2d 1044 (3d 
Cir. 1977}; Corne v. Bauch & Lomb, lnc. 562 F.2d 55 (8th 
Cir. 1977); Miller v. Bank of America, 600 F.2d 211 (9th Cir. 
1979). Garberv. Saxen Business Products, lnc. 552 F.2d 1032 
(4th Cir. 1977). 

27 Wagner, Sexual Harassmenc, S.23. 
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Gefälligkeiten oder anderen verbalen oder körperli­
chen Verhaltensweisen sexueller Art, wenn (1) Ge­
horsam zu dieser Aufforderung ausdrücklich oder 
implizit zur Bedingung der Beschäftigung der aufge­
forderten Person gemacht wird, (2) die Annahme 
oder Verweigerung eines solchen Anliegens zur 
Grundlage einer Entscheidung im Beschäftigungs­
verhältnis gemacht wird oder (3) Verhaltensweisen 
dieser Art den Zweck oder Effekt einer ungerechtfer­
tigten Störung der Arbeitsleistung der Person haben 
oder zu einer einschüchternden, feindseligen oder 
anstößigen Arbeitsatmosphäre führen. 28 

3. Feindselige Arbeitsatmosphäre ["Hostile 
Enviroment"] 

In der EEOC-Richtlinie schon enthalten, mehr­
ten sich, nachdem die „quid pro quo"-Fälle gefestigte 
Rechtsprechung waren, gerichtliche Klagen über 
subtilere Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. 
Diese zweite Form sexueller Belästigung, die soge­
nannte „feindselige Arbeitsatmosphäre", umfaßte 
Arbeitsräume geschmückt mit Pornos, zweideutige 
Komplimente an oder zotige Pausenunterhaltung 
mit Bezügen zu Mitarbeiterinnen etc. 

1981 klagte eine Frau, deren innerbetriebliche 
Beschwerde darüber, daß Vorgesetzte sie fortgesetzt 
nach ihren sexuellen Neigungen fragten und sie auf­
forderten, ,,Schäferstündchen" mit ihnen zu verbrin­
gen, mit der Bemerkung des Betriebsleiters „Jeder 
normale Mann wollte Dich vergewaltigen" und sei­
nen Avancen geendet hatte. 29 Das Tatgericht stellte 
fest, daß diese Umgangsweise mit Frauen ständige 
Praxis in dem Betrieb war. Es wies die Klage - der 
gefestigten Rechtsprechung gemäß - jedoch ab, da 
die Frau keine wirtschafrlichen Nachteile erlitten 
hatte. 30 

Das Berufungsgericht hob die Entscheidung auf. 
Es befand, daß ein Anspruch aus Titel VII auch 
bestehe, wenn der Arbeitgeber eine Arbeitsatmosphä­
re schaffe oder dulde, die Frauen in Art und Ausmaß 
solch gravierenden Belästigungen aussetze, daß für 
diese ein normaler Arbeitsalltag nicht mehr möglich 
sei. Unerheblich sei dann, ob betroffene Arbeitneh­
merinnen tatsächlich auch materielle Nachteile erlit­
ten. 31 Begründung: Arbeitgeber würden diese Form 
der sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz erst ernst 
nehmen und dagegen einschreiten, wenn sie dafür 
rechtlich verantwortlich seien.32 Diese Rechtsfin­
dung setzte sich als ständige Rechtsprechung durch. 33 

28 29 C.F.R. @1604.1 l(a). 
29 Bundy v. Jackson, 641 F.2d 934 (D.C.Cir. 1981). 
30 Bundy v. Jackson, 641 F.2d 940 (D.C.Cir. 1981). 
31 Bundy v. Jackson, 641 F.2d 943-44 (D.C.Cir. 1981). 
32 Bundy v. Jackson, 641 F.2d 945 (D.C.Cir. 1981). 
33 Henson v. Ciry of Dundee 682 F.2d 897 (11 th Cir. 1982}; 

Katz v. Dole 709, F.2d 251 (4th Cir. 1983). 
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1986 bestätigte auch der U.S.Supreme Court in 
seinem auf dem Gebier der sexueUen Belästigung 
bisher einzigen Urteil, daß nicht nur „quid pro quo", 
sondern auch eine ,,feindliche Arbeirsatmosfhäre 
Diskriminierung im Sinne des Titel VII sei.3 Das 
höchste Gericht der U.S.A. führte in dem Urteil aus, 
daß von keinem Arbeitnehmer und von keiner Ar­
beitnehmerin verlangt werden könne, sich, für das 
Privileg ihren Lebensunterhalt durch Arbeit verdie­
nen zu dürfen, einem Spießrutenlaufen sexueller An­
züglichkeiten auszusetzen. 

Der seitherigen Rechtsprechung folgend35, be­
tonte auch der Supreme Court, daß eine feindselige 
Arbeitsatmosphäre nur dann gegeben sei, wenn die 
sexuelle Belästigung, absichtlich oder faktisch, den 
Arbeitsablauf anderer Personen massiv sröre.36 Ein­
zelne „Mißgriffe" genügten nicht. Ein Anspruch aus 
Titel VII sei nur gegeben, wenn ein planmäßiges 
Muster sexueUer Belästigung nachgewiesen werden 
könne. 37 

Nunmehr hatten Frauen auch die Möglichkeit, 
sich gerichtlich gegen das Verhalten von Kollegen 
oder Kunden wehren. Ohne den Nachweis wirt­
schaftlichen Schadens führen zu müssen, konnten sie 
allein ~egen ein unzumutbares Arbeitsklima vor­
gehen. 8 

III. Aktuelle Lage 

1. Klagevoraussetzungen 

a) Al/gemeines 
Eine Diskriminierungsklage aus Titel VII wegen 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz setzt heure, 
neben den allgemeinen Klagevoraussetzungen, uner­
wünschte sexuelle Avancen bzw. Verhalten mit sexu­
ellem Bezug, das in einem „quid-pro-quo"-Fall 
maßgeblich für eine berufliche Entscheidung war 
oder in einem Fall feindlicher Arbeitsatmosphäre 
solche gravierenden Ausmaße annahm, daß ein nor­
maler Arbeitsablauf für die Frau nicht mehr möglich 
war, voraus. 

Das Erfordernis des „unerwünschten Verhal­
tens", und die Frage nach der Grenze der feindlichen 

34 Meritor Savings Bank v. Vinson, 91 L.Ed. 2d, 46ff. (1986). 
35 Henson v. City of Dundee, 682 F.2d 897, 904 (l leh Circ. 

1982); Karz.v. Dole 709 F2d. 251,254 (4th Circ. 1983) 
36 Meriror Savings v. Vinson, 477 U .. -, 91, L Ed 2d 49, 59 

(1986). Siehe dazu auch: Joseph M. PeUicciotti, Title Vll 
Liabilicy for Sexual Harassmenr in ehe Workplace, Alexan­
dria, Va. 1988, S.20. EEOC29 C.F.R. Sec 1604.1 l(a) (1986). 

37 Downes v. FA.A. 775 F.2d 288 (1985). 
38 Der Vollständigkeit halber sei erwähnr, daß eine Klage gegen 

eine solche Arbeitsatmosphäre auch vorher möglich gewesen 
wäre, wenn die Frau nachweisen konnte, daß sie durch die 
.,feindselige Arbeitsatmosphäre zur Kündigung gezwungen 
worden wäre" ("Constructive discharge"). 
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Meret Oppenheim, Das Tragikkomische, 1944 

Arbeitsatmosphäre, Form und Ausmaß eines gravieren­
den Verhaltens, bedürfen noch näherer Betrachtung. 

b) ,, Unerwümchtes Verhalten" 
Eine Klage wegen sexueller Belastigung impli­

ziert, daß das gerügte Verhalten lästig, sprich: uner­
wünscht, ist. Die Voraussetzung des „unerwünschten 
Verhaltens" ist in Fällen feindlicher Arbeitsatmo­
sphäre relativ einfach zu bestimmen, nämlich dann, 
wenn Art und Ausmaß der Anzüglichkeiten der be­
troffenen Person unwillkommen waren. 

Schwieriger könnte dies in den „quid-pro-quo"­
Fällen werden, da hier die sexuellen Handlungen 
regelmäßig mit der mit Einwilligung der Frau, aber 
nur des versprochenen Vorteils wegen, vorgenom­
men wird. Der Supreme Court-Fall ist auch hier ein 
Lehrstück: Die Frau hatte zu dem Beklagten eine 
jahrelange sexuelle Beziehung unterhalten - nach 
Ansicht des Beklagten freiwillig, nach Darstellung 
der Frau aus Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Das 
Urteil stellte klar, daß es für die Haftung aus Titel 
VII nicht auf die formale Einwilligung in sexuelle 
Handlungen ankomme, sondern darauf, ob die sexu­
ellen Avancen als solche erwünscht seien.39 Da der 
Vorgesetzte die Durchführung des Geschlechtsver­
kehrs zur Bedingung der Beschäftigung gemacht 
habe, könne von einer beachtlichen Einwilligung der 
Frau keine Rede sein. 

In beiden Fällen stellen die Richter vorrangig auf 
das Verhalten der Frau gegenüber den angeschuldig­
ten Beläsrigern und auf ihre Kundgabe des Mißfal­
lens ab. 

Die Gerichte unterscheiden zwischen provozier­
ten, nicht-provozierten-aber-willkommenen, an­
stößigen-aber-tolerierten und klar zurückgewiesenen 
Annäherungen. 40 Um festzustellen, in welche dieser 
Kategorien das gerügte Verhalten fällt, erheben Rich­
ter Beweis über Länge und An der Kleider, Umgangs-

39 Meritor avings v. Vinson, 91 L Ed 2d 49, 60 . 
40 Vgl. srarrvieler: Barnesv. Cosrle, 561 F.2d 983,999 (D.C.Cir. 

1977) 
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ton etc. der Klägerin. Eine Praxis, die vom Supreme 
Court gebilligt wurde, da solche Umstände durchaus 
wichtig seien für die Beurteilung, ob Zudringlichkei­
ten unerwünscht seien.41 

Andere Gerichte haben die Tatsache, daß eine 
Frau sich selbst „vulgärer" Sprache bediente, mit 
Mitarbeitern über deren und ihr eigenes Intimleben 
sprach, nicht nur zum Anlaß genommen, die Klage 
der Frau abzuweisen, sondern ihr mitzuteilen, daß 
alle sexuellen Annäherungen durch ihre sexuelle Ag­
gressivität und ihren anzüglichen Unterhaltungen 

. d . 42 provoziert wor en seien. 
Es obliegt der Frau, glaubhaft zu machen, daß ihr 

das gerügte Verhalten zu jenem Zeitpunkt uner­
wünscht war. Angesichts der Grauzonen in Belästi­
gungsfällen tut sie dies am besten durch direkte Mit­
teilung an den oder die Belästiger sowie eine schrift­
liche Anzeige an übergeordnete Stellen zum 
frühstmöglichen Zeitpunkt. Gerichte haben bis zur 
Supreme Court-Entscheidung bei Einrichtung eines 
innerbetrieblichen Schiedsweges eine solche Anzeige 
kategorisch verlangt. Das Urteil 43 hat diese starre 
Regelung aufgelöst und verlangt eine Einzelfallbe­
trachtung, inwieweit die Frau ihr zur Verfügung 
stehende, zumutbare Möglichkeiten zur Abhilfe ge­
nutzt hat. Rein rechtlich genügt daher jede Demon­
stration der Ablehnung. 

c) Belästigungsgrenze 
Die Erweiterung des Anwendungsbereiches von 

Titel VII auf Fälle feindlicher Arbeitsumgebung barg 
neuen Problemstoff: Wo, fragten sich die Gerichte, 
sollte die Grenze zwischen einem Kompliment und 
der anzüglichen Bemerkung über die Kleidung der 
Kollegin, zwischen Wi cz und Zote, zwischen Kunst­
und Pornopostern gezogen werden?44 Zwei Konflik­
te kristallisierten sich heraus: Erstens: Sollte die indi­
viduelle Schmerzgrenze oder eine standardisierte 
Durchschnittsbetrachtung maßgeblich sein? Zwei­
tens: Wenn eine Durchschnittsbetrachtung zugrun­
degelegt würde, könnte bzw. müßte diese auf einem 
spezifischen Frauenstandpunkt beruhen? 

Obwohl einzelne Gerichte ihren Urteilen indivi­
duelle Gürtellinien zugrunde gelegt haben 45, hat die 
überwiegende Rechtsprechung, der Supreme 
Court 46, und die EEOC-Richclinien, den Stand­
punkt eines „vernünftigen" repräsentativen durch­
schnittlichen Beobachters favorisiert.47 Entscheiden-

41 Meritor Savings v. Vinson, 91 L.Ed. 2d 49, 54. 
42 Gan v. Kepro Circuit Systems, 27 EPD @ 23, 684 

(E.D.Mo.1982). 
43 Meriror Savings v. Vinson 91 L.Ed.2d. 49, 54, 63ff. 
44 Wagner, Sexual Harassment, S.24f. 
45 Vgl. Ellison v. icholas 924 F.2d 872, 879, n.11 (9th cir. 

1991); Wagner, a.a.O., S. 25f. 
46 Meritor Savings Bank v. Vinson, 91 L.Ed. 2d. 49 (1986). 
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de Frage ist für sie: Würde ein vernünftiger Betrach­
ter aus dem Verkehrskreis der Beteiligten das gerügte 
Verhalten auch als anstößig empfinden? 

Das EEOC propagiert eine Gesamtbetrachtung 
der Umstände, auf einer Fall-zu-Fall-Basis.48 Beach­
tet werden sollten dabei folgende Anhaltspunkte: (1) 
das Ausmaß, in dem das anstößige Verhalten den 
Arbeitsplatz der Betroffenen beeinflusst hat; (2) ob 
das anstößige Verhalten einmal oder wiederholt auf­
trat; (3) ob das Verhalten spaß- oder ernsthaft ange­
legt oder aufgenommen wurde; und ( 4) das Ausmaß, 
in welchem das Verhalten von üblichen Verhaltens­
weisen in diesem Arbeitsbereich abweichc.49 

Folgt man dieser Durchschnittsbetrachtung, 
bleibt die Frage kann, bzw. soll der durchschnittliche 
Betrachter weiblichen, männlichen oder neutralen 
Geschlechts sein? 

Niemand hat sich für einen allein maskulinen 
Standpunkt stark gemacht. Einzelne Gerichte und 
andere Juristen und Juristinnen haben jedoch heraus­
gehoben, daß der traditionell neutrale Standpunkt 
nur ein Deckmantel für eine typisch männliche 
Sichtweise sei.50 In den Entscheidungen vor dem 
Supreme Court-Fall hatten die Gerichte oft auf eine 
Betrachtung aus der Perspektive der Betroffenen zu­
rückgegriffen. 51 

Der Supreme Court und - zu diesem Zeitpunkt 
- auch das EEOC haben den neutralen „persons"­
Scandpunkt gewählt. Das EEOC hat dem 1992 
durch die Herausgabe einer neuen Richtlinie Rech­
nung getragen. Dabei betont es aber, daß ein ge­
schlechtsneutraler Standpunkt nicht traditionelle 
Stereotypen noch akzeptables Verhalten, sondern 
eine aus der Perspektive der Betroffenen objektivierte 
Belästigungsgrenze festlegen solle. 52 

Seit 1991 sind einzelne Gerichte (in den Staaren 
Michigan, Florida und Kalifornien) wieder dazu 
übergegangen, das Kriterium des durchschnittlichen 
vernünftigen Betrachters mit dem der durchschnitt-

47 Ein Ratgeber für Arbeitgeber beschreibt diese Person folgen­
dermaßen: 
„The myrhical judicial construct of an individual who rhinks 
and responds ehe way an ordinary, logical, and careful per­
son/woman would under ehe sarne conditions; a srandard for 
behavior." Wagner , Sexual Harassmenr, S. 141. 

48 29 C.F.R. Sec. 1604. l l(b) (1986). 
49 29 C.F.R.@ 1604.11 (1988). 
50 Ellison v. Nicholas 924 F.2d 872,879 (9th cir. 1991); Nancy 

S. Ehrenreich, Pluralist Myrhs and Powerless Man: The Ideo­
logy of Reasonableness in Sexual Harassment Law, 99 Yale 
L.J.1177, 1180 (1990); ausführlicher Überblick in: Robert 
N. Strassfeld, lf ... : Counrerfacruals in Law, 60 
Geo.Wash.L.Rev.339, 412 m.w.N. 

51 Howard Universiry v. Best, 484 A.2d 958, 981; vgl. Wagner 
a.a.O. S.25f. 

52 EEOC Compliance Manual (CCH)@614, P 3114 (C) (1), 
at 3274 (1990). 
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liehen vernünftigen Frau zu ersetzen. 53 Sie wollen 
damit der Tatsache Rechnung tragen, daß Männer 
und Frauen sexuelle Anspielungen am Arbeitsplatz 
verschieden beuneilen. 54 Was trivial für den durch­
schnittlichen Mann sei, könne die durchschnittliche, 
vernünftige Frau durchaus als störend empfinden: 
,,Männer tendieren dazu, einige Formen von sexuel­
ler Belästigung als harmlose, soziale Interaktion zu 
betrachten, gegen die sich nur überempfindliche 
Frauen wehren ... ein repräsentativer männlicher 
Standpunkt sieht sexuelle Belästigung als vergleichs­
weise harmloses Amüsement. "55 

Das Zugrundelegen des Maßstabes einer ver­
nünftigen Person, mißachte daher den anderen 
Standpunkt der durch die ratio des Gesetzes zu schüt­
zenden Frau prinzipiell. Diese Ansicht wird auch in 
der Rechtslehre umerstützt. 56 

2. Haftungsmaßstab 
Titel VII des Civil Rights Aces von 1964 konsti­

tuiert, wie andere amerikanische Rechtsinstitute, eine 
zivilrechtliche Haftung für die Person, die - aus der 
Perspektive des Gesetzgebers - dem unerwünschten 
Phänomen am effektivsten beikommen kann. 57 

Wird dem Arbeitgeber die Verantwortung und Haf­
tung für Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgege­
ben, so wird er sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
am bestmöglichsten verhindern. 58 Da der Arbeitge­
ber aber andererseits nicht prinzipiell für außer seiner 
Wahrnehmung und Kontrolle liegende Vorkomm­
nisse verantwortlich gehalten werden soll, variiert der 
im Detail anzulegende Haftungsmaßstab zwischen 
Personen in Vorgesetztenpositionen und anderen. 

a) Personen in Vorgesetztenpositionen 
Für die Haftung von Personen in Vorgesetzten­

positionen ist zunächst zu berücksichtigen, daß über 

53 Radtke v. Evererr, 189 MichApp. 346, 353-354 (1991); 
McCallum v. Scace of Michigan, 197 Mich. App. 589; Ro­
binson v. Jacksonville Shipyards, 86-927-CIV-J-12 
(M.D.Fla. Jan.18, 1991); Ellison v. Brady, 924 F.2d 871, 879 
(9th Cir. 1991). Vgl. a. Scate of New Me:x.ico v. City of 
Albaquerque 824, P.2d 349, 354 (1991). 

54 Vgl. Ellison v. Brady 924 F.2d 872, 879 (9th cir. 1991). 
55 Ellison v.Brady, 924 F.2d 871 (9th Cir. 1991). 
56 Bon nie B. Westman, Note, The reasonable Women Standard: 

Preventing Sexual Harassment in ehe Workplace, 18 Wm. 
MitchelJ L.Rev. 795; Bureau of ational Affairs, Sexual Ha­
rassment, Adressing ehe ew Realities of ehe 1990s, Washing­
ton, D.C. 1992, S.13. 

57 Solche auf Anreiz und Abschreckung konzipierten Schemata 
des amerikanischen Rechcssystems ergeben dem deucschen 
Recht fremde Zivilrechcsinstitute mit Strafcharakcer. Be­
kannteste Beispiele sind die - bereics erwähnten - ,,punicive 
damages", ebenso wie das amerikanische Produkthaftungs­
recht. 

58 Joseph M. Pellicciorci, Ttcle VII Liability for Sexual Harass­
ment in ehe Workplace, Alexandria, Va. 1988, S.22[ 
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die Reichweite dieser Gruppe noch Uneinigkeit 
herrscht. 

Die herrschende Meinung, inclusive des EEOC, 
vertritt einen weiten „Vorgesetztenbegriff": Alle Per­
sonen, die autorisiert sind- oder scheinen-, wichtige 
Entscheidungen im Arbeitsbereich der betroffenen 
Person zu treffen.59 Einzelne Gerichte haben diesen 
Begriff jedoch restriktiv ausgelegt, indem sie als Vor­
gesetzten nur eine Person mit Entscheidungsbefugnis 
in Personalsachen oder anderen grundlegenden Be­
reichen angesehen haben. 60 

Hauptsächlich ist die Haftung des Arbeitgebers 
aber hinsichtlich der Wissenseite umstritten: Die 
Rechtsprechung folgte zunächst mehrheitlich den 
damaligen offiziellen EEOC-Richdinien 61

, die den 
Arbeitgeber in „quid pro quo"-Fällen nach dem Prin­
zip der ,,strict liabiliry" für verantwortlich hielt. Dies 
bedeutet, daß die Firma - Wissen, Nichtwissen oder 
Wissenm üssen dahingestellt - für das Tun der Ange­
stellten haftet. 62 

Andere Gerichte beschränkten die Verantwon­
lichkeit auf Fälle, in denen der Arbeitgeber von der 
sexuellen Belästigung wußte oder hätte wissen müs­
sen. 63 Dies stand im Einklang mit der Argumentation 
der Arbeitgeberseite, daß innerbetriebliche Kampa­
gnen gegen sexuelle Belästigung und die Einrichrung 
effektiver Beschwerdemöglichkeiten ausreichen 
müßten, eine Haftung auszuschließen. 64 

In dem Supreme Court-Fall hatte die Klägerin die 
angeschuldigte, jahrelange Belästigung der Ge­
schäftsleitung nicht angezeigt. Während des Pro­
zeßes hat die EEOC in einer offiziellen Verlautba­
rung an der „strict liabiliry" nur für die „quid pro 
quo"-Fälle festgehalten. Für Fälle feindlichen Ar­
beitsklimas seien die Einzelfallvoraussetzungen, wie 
bspw. ein effektiver Beschwerdeweg, innerbetriebli­
che Hilfe etc., relevant. Sei die Firma trotz solcher 
Einrichtungen nicht von der Belästigung in Kenntnis 
gesetzt, könne der Arbeitgeber nicht'haftbar gemacht 
werden. Die Richter des Supreme Courts waren -
trotz Übereinstimmung im Ergebnis - in diesem 
Punkte geteilter Meinung: 

Die fünf Richter der Mehrheitsmeinung lehnten 
es in ihrer Entscheidung ausdrücklich ab, eine feste 
Regel zur Wissensseite in der Arbeitgeberhaftung 

59 Einen guten Überblick gibt: Ronald Turner,· 33 How. L.J .1, 
26; Kathleen Butler, oce: Sexual Harassment in Rental 
Housing, 1989 U.Ill.L.Rev.175, 207. 

60 Horn v. Duke Hornes, 755 F.2d 599, 605 (7th Cir. 1985). 
61 29 C.F.R. Sec. 1604.1 l(c) (1986). 
62 Zur ,,strict liability" siehe: Fresno Air Service v. Wood, 43 

Cal.Rpt. 276, 279; Black's Law Dictionnary (1966) S.1591. 
63 Siehe z.B. Vinson v. Taylor, 753 F.2d 141 (D.C. Cir. 1985). 
64 Richard Lawlor, Anwalt der Union Carbide Co. in: Bureau 

ofNational Alfairs, Sexual Harassment and Labor Relations, 
Washington, D.C. 1981, S.21f 
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aufzustellen. 65 Ihre Ausführungen stellten klar, daß 
sie sowohl eine kategorische Anzeigepflicht als auch 
eine starre Haftung ablehnten, sondern wie die 
EEOC eine Einzelfallbetrachtung unter den dort 

Kr. . b 66 D. . ,k genannten 1tenen evorzugten. 1e vier , on-
kurrierenden" Richter plädierten für den gleichen 
strengen Haftungsmaßtab in „quid pro quo"- und 
„hostile-enviromen t" -Fällen. 67 

In der Rechtslehre wird für die „quid pro quo"­
Fälle weiterhin der Haftungsmaßstab der ,,strict lia­
bility" propagiert: Der Machtmißbrauch eines Ange­
stellten müsse dem die Macht übertragenden Arbeit­
geber zugerechnet werden. 68 Lediglich im Haftungs­
umfang solle berücksichtigt werden, ob der Klägerin 
eine Abhilfe durch eine effektive innerbetriebliche 
Beschwerdemöglichkeit möglich gewesen wäre.69 

Bei durch einen leitenden Angestellten geschaf­
fener feindseliger Arbeitsatmosphäre tendiert die 
herrschende Meinung zu einer Limitierung der Haft­
barkeit auf die Fälle, in denen der Arbeitgeber von 
den Mißgriffen seiner Angestellten gewußt hat oder 
hätte wissen müssen. Die Einzelheiten sind noch 
umstritten. 70 

b) Andere Personen 
In Fällen von durch Kollegen geschaffener feind­

seliger Arbeitsumgebung_ ist der Arbeitgeber nach 
allgemeiner Meinung nur haftbar, wenn er von den 
Belästigungen gewußt hat oder hätte wissen müs­
sen.71 Egal, ob durch ausdrückliche Anzeige - der 
Frau oder des EEOC - oder durch Gespräche mit 
zufälligen Beobachtern, aufgrund unübersehbar pla­
zierter Poster aus Sex-Magazinen oder unüberhörbar 
erzählten Zoten oder auch aufgrund wohlbekannten 
Klatsches. 

Die Haftung des Unternehmens kann variieren, 
abhängig von innerbetrieblichen Maßnahmen, die er 
zur Verhinderung sexueller Belästigung am Arbeits­
platz vorgenommen hat (z.B. Schulungen, innerbe­
trieblicher Beschwerdeweg).72 Die Haftbarkeit kann 
auch entfallen oder gemildert werden, wenn er nach-

65 Meritor Savings v. Vinson 91 L Ed 2d 49, 63. 
66 Meritor Savings v. Vinson 91 L Ed 2d 49, 63. 
67 Justices Marshall, Brennan, Blackmun, Stevens in: Meritor 

Savings v. Vinson 477 U.S.57, 73, 74, 77. 
68 Wagner, Sexual Harassemnt, S.23; Joseph M. Pelliciotti, Tide 

VII Liability For Sexual Harassment in the Workplace, S.26f; 
James E. Redeker / Jonathan A. Segal, Preventing Sexual 
Harassment in the Workplace, in: B A Communications 
lnc., Sexual Harassment. Adressing the New Realities of the 
1990s. Rock.land, MA: 1992, S.19. 

69 EEOC Policy Guideline 405:6685. 
70 Z.B. Henson v. City of Dundee, 682 F.2d 897 (11th Cir. 

1982). 
71 29 C.F.R. Sec. 1604.1 l(d) (1986). 
72 Für alle: BNA Communications lnc., Sexual Harassmenc. 

Adressing the New Realities of the 1990s. Rock.land, MA: 
1992, S.l l. 
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weisen kann, daß er sofort nach Bekanntwerden ent­
sprechende Maßnahmen ergriffen har.73 

Nach diesen Maßstäben ist der Arbeitgeber selbst 
für das Verhalten Nichtangestellter (z.B. Kunden) 
verantwortlich. 74 

3. Anzeigebereitschaft 
ach Anita Hills Aussage zeichneten die Senatoren und ein 

Großteil der Presse das Bild einer labilen, von Wahnvorstellungen 
geplagten, möglicherweise schiwphrenen Frau. Zweifel an der 
Wahrheit von Hills Anschuldigungen wurden vor allem damit 
begründet, daß sie nach den ersten Vorfällen ihre vielversprechen­
de Stelle bei der EEOC nicht gekündigt hatte, um den beschrie­
benen Vorstellungen Thomas' zu entgehen. Da andere Motive 
der - wie Thomas - konservativen Juristin fehlten, mutmaßten 
Thomas und die öffentliche Meinung, daß Motivation der 
schwarzen Anita Hili gegen ihren ebenfalls schwarzen, aber mit 
einer Weißen verheirateten Kollegen Rach- und Eifersucht war. 
Daß Anita Hill sich nicht freiwillig zur Aussage gemeldt hatte, 
interessierte nicht. In ihre heimatliche Universitäcsstadt zurück­
gekehrt, gibt sie der Hoffnung Ausdruck, daß ihre Erfahrung 
andere Frauen nicht von einem öffentlichen Vorgehen gegen 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz abhalten möge. 

Linke und Konservative, Arbeitnehmer und Ar­
beitgeber sind sich einig, daß die vor Gericht ge­
brachten Klagen wegen sexueller Belästigung am Ar­
beitsplatz nur die Spitze eines Eisberges zeigen, trotz 
der unbestrittenen Prozeßleidenschaft amerikani­
scher Bürger und Bürgerinnen. 75 Nach der auf die 
Anhörungen folgenden Welle der Enthüllungen und 
Veröffentlichungen über sexuelle Belästigung am Ar­
beitsplatz fragten sich viele, warum die Betroffenen 
sich nicht schon früher gegen das unrechtmäßige 
Verhalten ihrer Vorgesetzten und Mitarbeiter ge­
wehrt hatten. Den nachfolgenden Untersuchungen 
zufolge, weil sie nicht wußten, daß gegen sexuelle 
Belästigung vor Gericht vorgegangen werden konn­
te76, aus Konfliktscheu 77, aus Scham78. Vor allen 
Dingen aber aus Angst vor beruflichen Nachteilen 79 

und wegen der Befürchrung, ihr Privatleben in der 
Öffentlichkeit preisgegeben zu müssen. 80 Die glei­
chen Gründe, aus denen sich viele heute, trotz der 

73 29 C.F.R. Sec. 1604.ll(d) (1986); si;he auch: B A Com-
munications lnc., Sexual Harassment. Adressing the New 
Realities of the 1990s. Rock.land, MA: 1992, S. 12. 

74 29 C.F.R. Sec. 1604.ll(e) (1986); vgl. dazu: Joseph M. 
Pellicciotti, Tide VII Liability for Sexual Harassment in the 
Workplace, Alexandria, Va. 1988, S.22. 

75 Ellen J. Wagner, Sexual Harassment in the Workplace, ew 
York: Creative Solutions 1992, S.2; Barbara Harvey, Using 
the Law, i!l: Camille Colasti / Elissa Karg (Hrsg.): Stopping 
Sexual Harassment. Detroit 1992 S.61 ff; Ellen Bravo/ Ellen 
Cassedy, Sexual Harassment, ew York u.a. 1992, S.52f 

76 Ellen Bravo / Ellen Cassedy, Sexual Harassment, ew York 
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Meret Oppenheim, Die Hand der Melancholie, 1943 

Behebung des Informationsdefizits scheuen, sexuelle 
Belästigung anzuzeigen. 

Daß in einem Prozeß wegen sexueller Belästigung 
durch Vorgesetzte oder Arbeitskollegen über das Pri­
vatleben der betroffenen Frauen zu Gericht gesessen 
wird, liege an der Beweisführung über die Un- oder 
Willkommenheic sexueller Avancen. Eine Arbeits­
rechtsanwältin aus Detroit kommentiert ihre Erfah­
rungen folgendermaßen: Zu beweisen, daß einer 
Frau eine sexuelle Annäherung unerwünscht war, 
bedeutet über die Frau zu Gericht zu sitzen.81 Dem­
entsprechend ermuntere ein einschlägiger Ratgeber 
für Arbeitgeber, sich von Anfang der Untersuchung 
darauf zu konzentrieren, ob die Annäherung nicht 
vielleicht doch - zu irgend einem Zeitpunkt - er­
wünscht war.82 Ein solches Vorgehen wird mit der 
Mißbrauchsgefahr einer solchen Klage gerechtfertigt. 
Ein Schreckensgespenst, das, zumindest solange die 
Unannehmlichkeiten der Prozedur und das Risiko 
persönlicher und beruflicher Nachteile die mögli­
chen Vorteile überwiefen, noch in der Flasche ver­
mutet werden dürfte. 8 

81 Barbara Harvey, Using ehe Law, in: Carnille Colasti/Elissa Karg 
(Hrsg.): Stopping Sexual Harassmenr. Detroit 1992 S.64. 

82 Wagner, Sexual Harassment, S.56f. 
83 Selbst Informationsschriften von Frauenverbänden und Ge­

werkschaften weisen Frauen auf die Gefahr einer solchen 
Klage hin. Siehe: Barbara Harvey, Using ehe Law, in: CarniUe 
Colasti / Elissa Karg (Hrsg.): Sropping Sexual Harassmenr. 
Detroit 1992 S.71. 

Richtlinie der Universität Bremen gegen 
sexuelle Diskriminierung und Gewalt 
(März 1992) 

1. Präambel 

23 

1.1 Die Universität Bremen fördert die gleichberech­
tigte Zusammenarbeit von Frauen und Männern auf 
allen Funktionsebenen in Dienstleistung, Studium, 
Lehre und Forschung. 

Sie baut Benachteiligungen von Frauen im Stu­
dium und im Berufsleben ab und träge mit Frauen­
gleichstellungsmaßnahmen dazu bei, Chancen­
gleichheit zu verwirklichen. 

Sie lege Wert auf eine vertrauensvolle Zusammen­
arbeit der weiblichen und männlichen Beschäftigten 
und Studierenden und auf eine gute Arbeitsatmo­
sphäre. 
1.2 Die Universität Bremen übernimmt Verantwor­
tung dafür, daß die Persönlichkeitsrechte von Men­
schen und deren individuelle Persönlichkeitsgrenzen 
respektiert und gewahrt werden. 

Sexuelle Diskriminierung und Gewalt stellen eine 
massive Beeinträchtigung dieser Persönlichkeitsrech­
te dar. Sexuelle Diskriminierungen schaffen ein ein­
schüchterndes, streßbeladenes und entwürdigendes 
Arbeits- und Lernumfeld und begründen nicht zu­
letzt gesundheitliche Risiken. 

Sexuelle Diskriminierung und Gewalt stellen eine 
Verletzung arbeicsvercraglicher, dienstlicher, beam­
cen- und hochschulrechtlicher Pflichten dar, weil sie 
eine erhebliche Störung des U niversicäcsbecriebes 
sind. 
1.3 Sexuelle Diskriminierungen und Gewalt sind in 
der Universität und im außeruniversitären dienstli­
chen Umgang verboten. Alle Angehörigen der Uni­
versität gern.§ 5 I, II und V BremHG, insbesondere 
solche mit Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Lei­
tungsaufgaben in Lehre, Forschung, Ausbildung, 
Verwaltung und Selbstverwaltung sind in ihrem Ar­
beitsbereich dafür verantwortlich, daß sexuell diskri­
minierendes Verhalten und Gewaltanwendung un­
terbleiben bzw. abgestellt werden. 
1.4 Sexuelle Diskriminierung und Gewalt richten 
sich in der Regel gegen Frauen. Werden Männer 
davon betroffen, so ist ihnen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie der gleiche Schutz zu gewähren, der für 
Frauen vorgesehen ist. 

2. Verständnis von sexueller Diskriminierung 
und Gewalt 

2.1 Sexuelle Diskriminierung und Gewalt werden in 
vielfältiger Art und Weise ausgedrückt und dies so­
wohl in verbalem als auch in non-verbalem Verhal­
ten/Handlungen. Nach Maßgabe dieser Richtlinie 
gelten Verhaltens- und Handlungsweisen als sexuelle 
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